Wesentliche Anderungen 8 16a

Wesentliche Anderungen

Fassung vom 17.10.2007

¢ Neufassung der Fachlichen Hinweise zu § 16a SGB II; der
Inhalt entspricht dem verbindlichen Teil der Arbeitshilfe zu
§ 16a, vgl. GA Nr. 42 vom 11.10.2007.
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8 16a

8§ 16a

Leistungen zur Beschéftigungsférderung

(1) Arbeitgeber kénnen zur Eingliederung von erwerbsfahigen Hilfe-
bedirftigen mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschafti-
gungszuschuss als Ausgleich der zu erwartenden Minderleistungen
des Arbeitnehmers und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhal-
ten. Voraussetzung ist, dass

1. der erwerbsfahige Hilfebediirftige das 18. Lebensjahr vollen-
det hat, langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Bu-
ches ist und in seinen Erwerbsmaglichkeiten durch mindes-
tens zwei weitere in seiner Person liegende Vermittlungs-
hemmnisse besonders schwer beeintrachtigt ist,

2. der erwerbsfahige Hilfebedirftige auf der Grundlage einer
Eingliederungsvereinbarung fir einen Zeitraum von mindes-
tens sechs Monaten betreut wurde und Eingliederungsleis-
tungen unter Einbeziehung der tbrigen Leistungen nach die-
sem Buch erhalten hat,

3. eine Erwerbstatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor-
aussichtlich innerhalb der nachsten 24 Monate ohne die For-
derung nach Satz 1 nicht mdglich ist und

4. zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsféhigen Hilfebe-
durftigen ein Arbeitsverhaltnis mit in der Regel voller Arbeits-
zeit unter Vereinbarung des tariflichen Arbeitsentgelts oder,
wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, des
fur vergleichbare Tatigkeiten ortstblichen Arbeitsentgelts
begriindet wird. Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Halfte
der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten.

(2) Die Hohe des Beschaftigungszuschusses richtet sich nach der
Leistungsfahigkeit des erwerbsfahigen Hilfebedirftigen und kann bis
zu 75 Prozent des bertcksichtigungsféahigen Arbeitsentgelts betra-
gen. Bericksichtigungsfahig sind

1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine ta-
rifiche Regelung keine Anwendung findet, das flr vergleich-
bare Tatigkeiten ortstibliche zu zahlende Arbeitsentgelt und

2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag abziiglich des Beitrags zur Arbeitsfor-
derung.

Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeits-
entgelt erstattet, ist fur den Zeitraum der Erstattung der Beschéfti-
gungszuschuss entsprechend zu mindern.
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(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden

1. fur Kosten fiur eine begleitende Qualifizierung in pauschalier-
ter Form bis zu einer H6he von 200 Euro monatlich sowie

2. in besonders begriindeten Fallen einmalig flr weitere not-
wendige Kosten des Arbeitgebers flr besonderen Aufwand
beim Aufbau von Beschaftigungsmoglichkeiten. Die Uber-
nahme der Investitionskosten ist ausgeschlossen.

(4) Die Forderdauer betragt

1. fur den Beschéaftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Be-
schéftigungszuschuss soll anschlieRend ohne zeitliche Un-
terbrechung unbefristet erbracht werden, wenn eine Er-
werbstatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die
Foérderung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb
der néachsten 24 Monate nicht moéglich ist.

2. fiur die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwolf
Monate je Arbeithehmer.

(5) Bei einer Fortfiihrung der Férderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2
kann der Beschaftigungszuschuss gegeniiber der bisherigen For-
derhdéhe um bis zu 10 Prozentpunkte vermindert werden, soweit die
Leistungsfahigkeit des erwerbsfahigen Hilfebedurftigen zugenom-
men hat und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben.

(6) Wird ein erwerbsfahiger Hilfebedurftiger fur die Dauer der
Erbringung des Beschaftigungszuschusses eingestellt, liegt ein
sachlicher Grund vor, der die Befristung des Arbeitsverhaltnisses
rechtfertigt.

(7) Die Forderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der Arbeit-
nehmer in eine konkrete zumutbare Arbeit ohne eine Forderung
nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt werden kann. Die Forderung ist
auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwdlf Monaten der Férderdau-
er feststeht, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne eine
Forderung nach Absatz 1 Satz 1 aufnehmen kann. Eine Forderung
ist nur fur die Dauer des Bestehens des Arbeitsverhaltnisses mog-
lich.

(8) Das Arbeitsverhéltnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt
werden

1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstatigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen kann,

2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Forderung
nach Absatz 7 Satz 1 oder 2 aufgehoben wird.
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(9) Eine Foérderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass
der Arbeitgeber

1. die Beendigung eines anderen Beschaftigungsverhaltnisses
veranlasst hat, um einen Beschéftigungszuschuss zu erhal-
ten oder

2. eine bisher fur das Beschéaftigungsverhéltnis erbrachte For-
derung ohne besonderen Grund nicht mehr in Anspruch
nimmt.

(10) Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales untersucht die
Auswirkungen auf die erwerbsfahigen Hilfebedurftigen mit besonde-
ren Vermittlungshemmnissen, den Arbeitsmarkt und die offentlichen
Haushalte in den Jahren 2008 bis 2010 und berichtet dem Deut-
schen Bundestag hiertiber bis zum 31. Dezember 2011.

§71

Zweites Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch — Perspektiven fur Langzeitarbeitslose mit besonde-
ren Vermittlungshemmnissen — JobPerspektive

(1) 8 16a ist bis zum 31. Méarz 2008 mit der Mafl3gabe anzuwenden,
dass als Arbeitgeber nur Trager im Sinne des § 21 des Dritten Bu-
ches und nur Arbeiten im Sinne des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des
Dritten Buches gefordert werden kénnen.

(2) 8 16a Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Mal3gabe, dass der Zeitraum von
sechs Monaten nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders
begriindeten Einzelfallen kann der Zeitraum von sechs Monaten
auch vor dem 1. Oktober 2007 liegen.

Artikel 3 Zweites Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch — Perspektiven fiir Langzeitarbeitslose mit be-
sonderen Vermittlungshemmnissen — JobPerspektive

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft, soweit in Ab-
satz 2 nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 Nr. 4 tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2007 in Kraft.


http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2326.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2326.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2326.pdf
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Vorbemerkungen fur Leistungen zur Beschéaftigungsférderung

(1) Mit den Leistungen zur Beschaftigungsférderung wird Menschen, ~ Allgemeines
die auf absehbare Zeit keine Chancen haben, auf dem allgemeinen (16a.1)
Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu finden, eine langerfristige bzw.

dauerhafte Perspektive zur Teilnahme am Erwerbsleben erdffnet.

(2) Der Auswahlprozess vollzieht sich regelm&Rig in mindestens drei
Phasen:

Phase 1:

Im ersten Schritt ist der potenziell férderfahige Personenkreis unter
Beachtung der gesetzlich definierten Kriterien Erwerbsfahigkeit, Hil-
febedurftigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit sowie zwei weiteren Vermitt-
lungshemmnissen zu bestimmen. Die Auswahl der potenziell forde-
rungsfahigen Menschen kann nur individuell erfolgen.

Phase 2:

In der zweiten und wichtigsten Phase, der gesetzlich vorgeschriebe-
nen mindestens 6 Monate dauernden Aktivierungsphase, werden die
entscheidenden Weichen gestellt. Ziel der Aktivierungsphase ist, mit
Hilfe einer intensiven Betreuung unter Nutzung der vorhandenen
Forderinstrumente und -moglichkeiten festzustellen, welche Intensi-
tat die vermittlungshemmenden Merkmale aufweisen und welche
negativen Auswirkungen sie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
haben. In dieser Phase ist auch zu klaren, ob und ggf. wie diese Ver-
mittlungshemmnisse behoben werden kdnnen — hierfur sind alle vor-
handenen Instrumente einzusetzen - und es kann hierfir auch ein
l&ngerer Zeitraum als 6 Monate erforderlich sein.

Phase 3:

Am Ende der Aktivierungsphase ist zundchst zu beurteilen, ob und
ggf. welche Fortschritte durch die intensive Betreuung erzielt werden
konnten (Vorher-Nachher-Analyse). Insbesondere ist die Feststel-
lung zu treffen, ob sich die Eingliederungschancen durch die bisheri-
ge intensive Betreuung verbessert haben und eine Eingliederung in
den allgemeinen Arbeitsmarkt ohne oder mit einer weiteren Forde-
rung moglich ist.

(3) Erst wenn festgestellt wird, dass eine Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt in den néchsten 24 Monaten voraussichtlich
nicht erreicht werden kann, ist als Ergebnis der Aktivierungsphase
festzuhalten, dass der erwerbsfahige Hilfebedurftige fur einen Be-
schéaftigungszuschuss in Betracht kommt. Gleichzeitig ist zu beurtei-
len, welche abstrakte Leistungsfahigkeit noch vorhanden ist.

(4) Wurde ein potenzieller Arbeitgeber ausgewahlt, kann zunéachst
z. B. eine betriebliche TrainingsmalRnahme durchgefihrt werden, um
insbesondere die Hohe des Beschaftigungszuschusses zu ermitteln,
die diesem oder ggf. einem anderen Arbeitgeber bei Beantragung
der Leistungen zur Beschaftigungsforderung gewahrt werden kann.

(5) Ein Ergebnis der Aktivierungsphase kann allerdings auch sein,
dass eine Erwerbsfahigkeit im Sinne des SGB Il nicht (mehr) vor-
liegt, sodass entsprechende Mal3nahmen einzuleiten sind.
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(6) Der Erfolg des neuen Instrumentes bemisst sich nicht allein dar-
an, wie viele Menschen durch Leistungen zur Beschéftigungsforde-
rung integriert werden kénnen, sondern auch daran, wie vielen Men-
schen durch intensive Betreuung und Begleitung die Mdglichkeit er-
offnet wird, trotz der schwierigen Ausgangslage in den allgemeinen
Arbeitsmarkt einzumuinden.

1. Voraussetzungen fir die Gewahrung von Leistungen zur Be-
schaftigungsforderung

1.1 Zielgruppe

(1) Die erwerbsfahigen Hilfebedurftigen missen das 18. Lebensjahr Agsw_ahl-
vollendet haben und langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 SGB Il kriterien
sein. (16a.2)

Neben der Langzeitarbeitslosigkeit missen mindestens zwei weitere
Vermittlungshemmnisse in der Person des erwerbsfahigen Hilfebe-
durftigen vorliegen, durch die in ihrer Gesamtbetrachtung die Er-
werbsmaoglichkeiten besonders schwer beeintrachtigt sind.

(2) Soweit im Einzelfall bei der Identifizierung von Vermittlungs- Gesund-
hemmnissen erhebliche gesundheitliche Einschrankungen einschl. ~ heitliche
psychischer Dispositionen festgestellt werden, ist vorab durch Ein- Ein-
schaltung des Rehabilitationstrageres nach § 6a SGB IX das Vorlie-  schrankun
gen eines Rehabilitationsbedarfs zu prifen. Bei bestehenden Sucht- gen
problemen ist vorab durch den Trager der medizinischen Rehabilita-  (16a.3)

tion zu prifen, ob Leistungen der medizinischen Rehabilitation in
Frage kommen.

1.2 Integrationsplan und Eingliederungsvereinbarung

(1) Vor der Entscheidung, ob eine Férderung durch Leistungen der Erforderlichkeit
Beschaftigungsférderung in Betracht gezogen wird, muss der er- der Aktivie-
werbsfahige Hilfebedurftige fir einen Zeitraum von mindestens rungsphase
sechs Monaten im SGB Il intensiv betreut und aktiviert werden und (16a.4)
Eingliederungsleistungen unter Einbeziehung der Ubrigen Leistun-
gen nach dem SGB Il erhalten.

Beginn der
(2) Die Aktivierungsphase beginnt fur jeden Einzelfall frihestens  Aktivierungs-
nach der Feststellung des Vorliegens der Auswahlkriterien (siehe phase
Kapitel 1.1). (16a.5)

(3) Fur arbeitslose erwerbsfahige Hilfebedirftige im Bestand, die be- Ubergangsre-
reits zum 01. Oktober 2007 die Auswahlkriterien nach Kapitel 1.1 er- gelung gem.
fillen, beginnt die Aktivierungsphase grundsatzlich erst ab 01. Okto- ~ § 71 SGB |
ber 2007 (Zeitpunkt nach Inkrafttreten des Gesetzes). In begriinde- (16a.6)

ten Einzelfallen kann der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem

Zeitpunkt des Inkrafttretens liegen (8 71 SGB II).

Bei Personen, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes nachweis-
lich intensiv betreut und erfolglos mit Eingliederungsleistungen ge-
fordert worden sind (zum Beispiel im Rahmen des Bundespro-
gramms "Perspektive 50plus — Beschéftigungspakte in den Regio-
nen"), ist es aus Grunden der wirtschaftlichen und sparsamen Haus-
haltsfihrung nicht sinnvoll, erneut eine sechsmonatige intensive Ak-
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tivierungsphase durchzufuhren.

(4) Der Verlauf der Betreuung sowie die erreichten Ergebnisse sind Eingliede-
im Rahmen der Eingliederungsvereinbarung zu dokumentieren. Auf ~ fungsve-
die Geschaftsanweisung sowie die Arbeitshilfe zur Eingliederungs- ~ f€inbarung
vereinbarung in ihrer jeweils aktuellen Fassung wird verwiesen, so- (16a.7)
weit sie fachliche Hinweise betreffen.

(5) Leistungen zur Beschaftigungsforderung dirfen MaBnahmen der Kein Ersatz

Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung, der beruflichen Weiterbil- ~ fur vorran-

dung oder zur Férderung der Teilhabe behinderter und schwerbe- gige Mai3-

hinderter Menschen am Arbeitsleben nicht ersetzen. ?ahmin
16a.8

1.3 Prognoseentscheidung

(1) Liegt Erwerbsfahigkeit vor und ist nach Abschluss der Aktivie-
rungsphase eine Integration auf dem allgemeine Arbeitsmarkt ohne
oder mit einer zeitlich befristeten Forderung nicht moglich, ist eine
Prognose zu erstellen, ob eine Erwerbstétigkeit des erwerbsfahigen
Hilfebedurftigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich
innerhalb der nachsten 24 Monate nicht moglich ist. An die Prognose
sind strenge Anforderungen zu stellen. Die Prognoseentscheidung
ist nachvollziehbar (vgl. Kapitel 9.2) zu dokumentieren.

(2) Eine Prognose muss auf Tatsachen beruhen, die Anhaltspunkte
daftir geben, dass eine Integration des erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen auch mit dem Einsatz von Eingliederungsleistungen voraussicht-
lich innerhalb der nachsten 24 Monate nicht mdglich ist. Bei der Be-
urteilung ist fur die zu Grunde gelegten integrationsrelevanten
Merkmale stets der Bezug zum fur den erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen zumutbaren erreichbaren Arbeitsmarkt und dessen voraussicht-
licher Entwicklung herzustellen. Das Beurteilungsergebnis muss sich
auf nachprifbare und objektivierbare Befunde stitzen (vgl. hierzu
Arbeitshilfe Profiling und Betreuungsstufen SGB II, soweit sie fachli-
che Hinweise betrifft).

1.4 Arbeitgeber

(1) Der Begriff Arbeitgeber ist umfassend zu verstehen. Dabei ist es
unerheblich, ob der Arbeitgeber eine natirliche oder juristische Per-
son, offentlich- oder privatrechtlich organisiert, erwerbswirtschaftlich
oder gemeinnutzig ausgerichtet ist oder welcher Branche der Arbeit-
geber zugeordnet ist.

Die Forderung der Leistungen zur Beschaftigungsférderung darf sich
aus Grunden des Wettbewerbs nicht auf nur wenige Arbeitgeber
konzentrieren, sondern muss die Vielfalt und Breite des gesamten
Arbeitsmarktes erfassen.

(2) Wahrend der Ubergangsfrist bis zum 31. Marz 2008 kommen zu- Ubergangs-

nachst nur Arbeitgeber im Sinne des 8 21 SGB Il (hierzu gehoéren frist bis zum
auch Soziale Unternehmen und Integrationsprojekte im Sinne des 31.03.08
SGB IX) in Betracht, die zusatzliche und im 6ffentlichen Interesse (16a.9)

liegende Arbeiten entsprechend § 260 Abs. 1 Nr. 2 SGB Il anbieten
koénnen.
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(3) Uber die Leistungen zur Beschéftigungsforderung sind die Ar- :jnfo'ra\msti_?n

beitgeber breit zu informieren. er Arbeit-
geber
(16a.10)

1.5 Beschaftigungsfelder

(1) Es kommen alle erwerbswirtschaftlich und nicht erwerbswirt-
schaftlich ausgerichteten Beschaftigungsfelder in Betracht.

(2) wahrend der Ubergangsfrist vom 1. Oktober 2007 — 31. Méarz Ubergangs-
2008 sind nur zusatzliche und im o6ffentlichen Interesse liegende Ar- frist bis zum
beiten gem. § 261 Abs. 2 und 3 SGB Il forderfahig. Die Arbeitneh- 31.03.08
mer durfen nur im Rahmen der geférderten Beschaftigung eingesetzt (16a.11)
werden.

1.6 Arbeitsverhéltnis

(1) Die Beschaftigung ist sozialversicherungspflichtig mit Ausnahme Sozialversiche-
der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung nach dem rungspflichtige

SGB Il Beschaftigung
(16a.12)

(2) Die Beschéftigung ist tariflich zu vergtten oder, wenn eine tarifli- Vergitung

che Regelung keine Anwendung findet, wie fir vergleichbare Tatig- (16a.13)

keiten ortsuiblich zu vergtten.

(3) Im Regelfall ist das Arbeitsverhaltnis mit voller Arbeitszeit zu be- ~ ATPeitszeit

grinden. In Ausnahmeféllen, z.B. bei Alleinerziehenden, Personen (16a.14)

mit pflegebedirftigen Angehérigen oder bei gesundheitlichen Ein-

schrankungen, soweit im Einzelfall deswegen eine Beschéaftigung mit

voller Arbeitszeit ausgeschlossen ist, kdnnen Arbeitsverhaltnisse mit

weniger als der vollen Arbeitszeit geférdert werden. Die Arbeitszeit

muss jedoch mindestens 50 Prozent der vollen Arbeitszeit betragen.

Fir die Ermittlung der Arbeitszeit ist auf die tarifliche, in Ermange-

lung einer solchen auf die betriebliche Arbeitszeit am Arbeitsort ab-

zustellen.

(4) Bei Auslandern aus Dritt- oder EU-Beitrittsstaaten ist zu prufen, Arbeitser-

ob zuvor eine Zustimmung der BA gemalR § 39 Aufenthaltsgesetz laubnis

oder eine Arbeitserlaubnis-EU gemanR § 284 SGB Il eingeholt wer- (16a.15)
den muss.
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2. Beschaftigungszuschuss
2.1 Forderhthe

(1) Die Hohe des Beschéftigungszuschusses richtet sich nach der Hbéhe
Leistungsfahigkeit des erwerbsfahigen Hilfebedirftigen in Bezug auf (16a.16)
den konkreten Arbeitsplatz. Die Forderhéhe kann in der ersten For-

derphase (vgl. Kapitel 2.4) bis zu 75 Prozent des berucksichtigungs-

fahigen Arbeitsentgeltes (vgl. Kapitel 2.2) bei entsprechender Min-

derleistung (75% oder auch mehr) betragen. Wird die Leistungsfa-

higkeit hoher eingeschéatzt (z.B. 50%), ist der Zuschuss entspre-

chend niedriger (auf 50%) festzulegen.

(2) In der zweiten Forderphase (vgl. Kapitel 2.4) kann eine Absen- Absenken
kung der bisherigen Forderhdhe erfolgen, soweit die Leistungsfahig- der Hohe
keit des erwerbsfahigen Hilfebedurftigen zugenommen hat und sich (16a.17)
die Vermittlungshemmnisse verringert haben.

2.2 Arbeitsentgelt

Berucksichtigungsfahig ist das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt
oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, das fur
vergleichbare Tatigkeiten ortsubliche zu zahlende Arbeitsentgelt ein-
schlie3lich mdglicher Einmalzahlungen. Erstattungen an den Arbeit-
geber auf Grund eines Ausgleichssystems mindern den Beschéfti-
gungszuschuss entsprechend.

2.3 Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbei-
trag

Der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag betragt 20 Prozent des berlcksichtigungsfahigen Ar-
beitsentgelts. Hiervon abzuziehen ist der Beitragssatzanteil des Ar-
beitgebers zur Arbeitslosenversicherung in der jeweils giltigen Ho-
he.

2.4 Forderdauer

Befristete
(1) Die erste Forderphase betragt bis zu 24 Monate. Forderung
(16a.18)
(2) Nach Ablauf der ersten Forderphase soll der Beschaftigungszu- Unbefristete
schuss ohne zeitliche Unterbrechung in einer zweiten Férderphase Férderung
unbefristet erbracht werden, wenn eine Erwerbstatigkeit auf dem all- (16a.19)

gemeinen Arbeitsmarkt innerhalb der nachsten 24 Monate ohne die
Forderung nicht moglich ist. Das Ergebnis der Prifung ist nachvoll-
ziehbar (vgl. Kapitel 9.2) zu dokumentieren.
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3. Zuschuss sonstige Kosten

3.1 Begleitende Qualifizierung

(1) Zu den sonstigen Kosten zahlen Zuschisse fur eine auf den Ar-
beitsplatz bezogene begleitende Qualifizierung. Sie kénnen in pau-
schalierter Form bis zu einer Hohe von 200 € monatlich je geforder-
tem Arbeitnehmer gewahrt werden.

(2) Die Forderdauer der Kosten flr begleitende Qualifizierung ist auf
zwolf Monate begrenzt. Die Forderung ist nur einmal je eingestelltem
Arbeitnehmer zulassig.

3.2 Kosten zum Aufbau von Beschéaftigungsmoglichkeiten

Notwendige Kosten fir besonderen Aufwand zum Aufbau von Be-
schaftigungsmaoglichkeiten konnen im Einzelfall und einmalig ge-
wahrt werden. An die Notwendigkeit sind strenge Malistédbe unter
besonderer Beriicksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
anzulegen (8 14 SGB II). Investitionskosten sind nicht forderfahig.

4. Aufhebung der Férderung

(1) Das Ziel, langzeitarbeitslose Menschen - auch diejenigen mit be-
sonderen Vermittlungshemmnissen - in den allgemeinen Arbeits-

Umfang
(16a.20)

Forderdauer
(16a.21)

Durchlassig-
keit zum allg.
Arbeitsmarkt

markt einzugliedern, ist weiterhin vorrangig. (16a.22)

(2) Kann der Arbeitnehmer in eine konkrete zumutbare Arbeit ohne Vorrang der
eine Forderung mit Leistungen zur Beschéftigungsforderung vermit- Vermittlung
telt werden, ist die Forderung aufzuheben. (16a.23)

(3) Ob eine Eingliederung in Arbeit ohne eine Férderung mit einem Jahrliche
Beschaftigungszuschuss maoglich ist, ist alle 12 Monate unter Be- Prafung
ricksichtigung der aktuellen Arbeitsmarktsituation sowie der zwi- (16a.24)
schenzeitlich erworbenen Kenntnisse und Erwerbserfahrung zu

Uberprifen. Zu bertcksichtigen ist, ob die zu Beginn der Forderung

konkret vorhandenen Vermittlungshemmnisse (z.B. Erkrankung)

weggefallen sind oder sich so nachhaltig veréandert haben, dass un-

ter Beriicksichtigung des bisher geftrderten Arbeitsverhéltnisses

Chancen fir die Aufnahme eines Arbeitsverhéltnisses auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt bestehen. Das Ergebnis ist nachvollziehbar

(vgl. Kapitel 9.2) festzuhalten. Wird im Rahmen der jahrlichen Pru-

fung festgestellt, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne

eine Forderung mit einem Beschaftigungszuschuss aufnehmen

kann, ist die Forderung auch aufzuheben.

(4) Eine Forderung ist nur solange moglich, wie das Arbeitsverhaltnis ﬁ;ﬁﬁlitssver

besteht.

(16a.25)



Hinweise Seite 7 8 16a

5. Besondere Kiindigungsrechte

(1) Das Arbeitsverhéltnis kann vom Arbeitgeber ohne Einhaltung ei- Arbeitgeber
ner Frist zu dem Zeitpunkt gekiindigt werden, zu dem die Forderung (16a.26)
nach 8§ 16 Abs. 7 SGB Il aufgehoben wird (vgl. Kapitel 4).

(2) Das Arbeitsverhdltnis kann ohne Einhaltung einer Frist vom Ar- Arbeitneh-
beitnehmer gekindigt werden, wenn er eine Erwerbstatigkeit auf 22; 27)

dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen kann (vgl. Kapitel 4).
6. Ausschlussgrinde fiir eine Férderung

(1) Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass Entlassun-
der Arbeitgeber die Beendigung eines anderen Beschéftigungsver- gen Be-
héaltnisses veranlasst hat, um einen Beschaftigungszuschuss zu er- schaftigter
halten. Daher sind Forderungen ausgeschlossen, wenn der Verdacht ~ (16a.28)
besteht, dass der Arbeitgeber in Verbindung mit der Bewilligung ei-

nes Beschaftigungszuschusses Entlassungen bei regular Beschaf-

tigten bereits vorgenommen hat oder solche beabsichtigt.

(2) Eine Forderung ist auch ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, A_blt')sung _
dass der Arbeitgeber eine bisher fur das Beschaftigungsverhaltnis eines bereits
erbrachte Foérderung ohne besonderen Grund nicht mehr in An- gefdrderten
spruch nimmt. Beschafti-
gungs-
verhaltnisses
7. Sanktionen (16a.29)

(1) Weigert sich der erwerbsfahige Hilfebedurftige nach eingehender
Beratung trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen, eine mit einem Be-
schaftigungszuschuss geforderte Arbeit aufzunehmen oder fortzu-
fihren ebenso wie eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeits-
gelegenheit aufzunehmen oder fortzuftihren, ohne flr sein Verhalten
einen wichtigen Grund nachzuweisen (§ 31 Abs. 1 S.1 Nr. 1c SGB
I), erfolgt die Absenkung (ggf. der Wegfall) des Alg Il nach den Re-
gelungen des § 31 SGB Il (Verwaltungsakt).

Beendet der Arbeitnehmer das geforderte Arbeitsverhaltnis oder gibt
er durch arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass fur dessen Been-
digung und wird er dadurch erneut hilfebedurftig, fallt dieses Verhal-
ten unter 8 31 Abs. 4 Nr. 3 SGB II. Das gleiche gilt, wenn der Arbeit-
nehmer auch wahrend der Férderung nach 8§ 16a SGB Il hilfebedurf-
tig war. Mal3geblich ist, dass der erwerbsfahige Hilfebedurftige vor
der Aufnahme der geforderten Beschéaftigung Uber diese Rechtsfol-
gen belehrt wurde.

Die Grunde Uber die Ablehnung oder Beendigung eines Beschafti-
gungsverhaltnisses sind durch den erwerbsfahigen Hilfebedurftigen
mundlich oder schriftlich darzulegen und von der Integrationsfach-
kraft zu dokumentieren. Diese Stellungnahme des erwerbsfahigen
Hilfebedurftigen dient als Grundlage fiur die Entscheidung Uber Ab-
senkung / Wegfall des Alg Il nach § 31 SGB II.
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(2) Sanktionen konnen nur unter Beruicksichtigung aller Umstande Wichtiger
des Einzelfalls erfolgen. Dabei ist die individuelle Situation des er- Grund
werbsfahigen Hilfebedurftigen mit mehreren Vermittiungshemmnis-  (16a.30)
sen angemessen und ausreichend zu berticksichtigen. Als wichtige

Grunde, die eine Sanktion ausschliel3en, stehen personliche, das

hei3t auch gesundheitlichen Griinde im Vordergrund.

8. Zustandigkeit ARGE / AAGAW

Die ARGE/AAgAW ist fur die rechtméRige Erbringung der Leistun-
gen zur Beschaftigungsfoérderung im gesetzlichen Auftrag der Agen-
tur fur Arbeit verantwortlich. Planung, Steuerung, Koordination, Mit-
telbewirtschaftung, Prifung der Voraussetzungen, Fdrderentschei-
dung, Bewilligung des Zuschusses, Vermittlung der erwerbsfahigen
Hilfebedurftigen sowie Prifung und Ahndung von Leistungsstorun-
gen gehdren zum nach dem SGB Il gesetzlich geregelten Kernge-
schaft der ARGE/AAgAW.

9. Mittelbewirtschaftung / Nutzung von IT-Verfahren
9.1 Mittelbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung (Festlegung, Auszahlung) der Haushaltsmittel FINAS HB
des Bundes erfolgt ausschlieBlich Gber das BA-Verfahren FINAS HB (16a.31)
(Finanzanwendersystem Haushaltsmittelbewirtschaftung). Die erfor-

derlichen Haushaltsmittel sind mit der Bewilligung der MaflRnahme

auf den entsprechenden Buchungsstellen gemafld Buchungsplan

festzulegen.

9.2 Nutzung der IT-Verfahren

Zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags nach § 53 SGB Il (Sta- ~ €0SachNT
tistik) sowie zur Unterstiitzung des Qualititsmanagements sind alle ~ und VerBIS
MaRnahmen und erwerbsfihige Hilfebedirftige des Beschaftigungs-  (16a.32)
zuschusses von der ARGE/AAgAW zeitnah, korrekt und voll-standig

in den BA-IT-Verfahren coSachNT (Teilverfahren BEZ) und VerBIS

zu erfassen und aktuell zu halten. Ein ggf. paralleler Einsatz dezen-

tral entwickelter externer Systeme ist zusatzlich und entbindet nicht

von der Erfassung und Pflege der Daten in den BA-Systemen.

10. Sonstiges

Mitteilungs-
pflicht des
Arbeitgebers
(16a.33)

Der Arbeitgeber hat nach 8§ 57 und § 60 Absatz 3 SGB Il alle
leistungs- und beschéftigungsrelevanten Anderungen unverziglich
der ARGE/ AAgAW mitzuteilen.



	Wesentliche Änderungen
	Gesetzestext
	§ 16a
Leistungen zur Beschäftigungsförderung
	71
Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
– Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen
Vermittlungshemmnissen – JobPerspektive
	Inhaltsverzeichnis
	Hinweise
	1. Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung
	1.1 Zielgruppe
	1.2 Integrationsplan und Eingliederungsvereinbarung
	1.3 Prognoseentscheidung
	1.4 Arbeitgeber
	1.5 Beschäftigungsfelder
	1.6 Arbeitsverhältnis

	2. Beschäftigungszuschuss
	2.1 Förderhöhe
	2.2 Arbeitsentgelt
	2.3 Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag
	2.4 Förderdauer

	3. Zuschuss sonstige Kosten
	3.1 Begleitende Qualifizierung
	3.2 Kosten zum Aufbau von Beschäftigungsmöglichkeiten

	4. Aufhebung der Förderung
	5. Besondere Kündigungsrechte
	6. Ausschlussgründe für eine Förderung
	7. Sanktionen
	8. Zuständigkeit ARGE / AAgAW
	9. Mittelbewirtschaftung / Nutzung von IT-Verfahren
	9.1 Mittelbewirtschaftung
	9.2 Nutzung der IT-Verfahren

	10. Sonstiges

